
 
 

 

 

Gemeinde Rehling 

 

 
Niederschrift 

über die  

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Rehling 

am Mittwoch, 15. Februar 2023 

im Sitzungssaal 
 

GR/2023/002 

 

Beginn der öffentlichen Sitzung: 19:30 Uhr 

 

 

 

 

Anwesenheitsliste 
 

Anwesend waren: 

Erster Bürgermeister  

Aidelsburger, Christoph  

3. Bürgermeisterin  

Dr. Huber, Silvia  

Gemeinderatsmitglied  

Eberwein, Markus  

Haberl, Anton  

Happacher, Robert  

Jakob, Katharina (ab TOP 2) 

Jakob, Klaus  

Kistler, Jochen  

Lindermeir, Michael  

Lindermeir, Werner  

Richter, Alexander  

Satzger, Philipp  

Sock, Matthias  

Sonstige Teilnehmer  

Zuhörer: 1  

Presse  

Abt, Josef  

Schriftführer  

Schröter, Benjamin  

 

Fehlend: 

2. Bürgermeister  

Strobl, Ignaz Entschuldigt fehlend 

Gemeinderatsmitglied  

Wilhelm, Quirin Entschuldigt fehlend 
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Ö f f e n t l i c h e  T a g e s o r d n u n g  
 

 

01 Genehmigung öffentliche Niederschrift vom 19.01.2023 

02 Vorstellung des Sanierungkonzeptes für den Kindergarten Altbau durch den Architekten   

03 Innenentwicklungkonzept mit Vitalitäts-Check für die Gemeinde Rehling 

 Die Gemeinde Rehling möchte ein Innenentwicklungskonzept mit Vitalitäts-Check für 

Rehling zusammen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben aufstellen. 

04 Antrag auf 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 "Voglerinweg"  

05 Nutzungsänderung eines Rindermaststalles und eines Kälberstalles in zwei 

landwirtschaftliche Werkstätten mit Dacherhöhung und Bodenabsenkung, Hauptstraße 13, 

Rehling, Fl. Nr. 10 

06 Kostenübernahme der Kinderhausgebühren für ukrainische Flüchtlingskinder 

07 Wünsche, Anregungen, Verschiedenes 

07 A Wahlhelfer 

07 B Schöffen 

07 C Abfischen im Badesee 

07 D Flächen für Windräder 

07 E Noteinspeisung Rathaus 

07 F Unterkünfte für Asylbewerber 

  

Zu Beginn der Sitzung wird eine Gedenkminute für den verstorbenen ehemaligen Bürgermeister Fritz 

Höß eingelegt. Der Erste Bürgermeister würdigt nochmals die Arbeit von Höß und teilt mit, dass in der 

Bürgermeistergalerie nun auch bald dessen Bild aufgehängt wird. 

 

 

 

TOP 01 Genehmigung öffentliche Niederschrift vom 19.01.2023 

 

Beschluss: 

 

Die öffentliche Niederschrift vom 19.01.2023 wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglieder: 12 
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TOP 02 Vorstellung des Sanierungkonzeptes für den Kindergarten Altbau durch den 

Architekten   

 

Sachvortrag: 

 

Wie bereits schon an der Bürgerversammlung im letzten Jahr angedeutet, wird nun das Gebäude des 

Alten Kindergartens saniert und umgebaut. Planer der Maßnahme ist Architekt Anton Haberl aus 

Rehling. Bereits im Vorjahr wurde hierzu der Bauantrag, die Bedarfsfeststellung und die Umsetzung 

im Gremium beschlossen. Ziel ist zum einen das Gebäude auf einen bautechnischen und energetisch 

besseren Stand zu bringen und ausreichenden und attraktiven Raum für 3 Krippen und 3 Hortgruppen 

zu schaffen. Der Gesetzgeber fordert für die Ganztagsbetreuung eine Umsetzung bis zum Jahr 2026. 

Rehling erfüllt hier faktisch bereits nach der Umsetzung der Maßnahme schon frühzeitig diese 

Forderung. Auch der tatsächliche Bedarf zeichnet sich für das kommende Betreuungsjahr schon ab, 

so dass die zusätzliche Hortgruppe bereits benötigt wird. 

 

Von Architekten Haberl wird nach der Bedarfsdarstellung auf den Ist-Zustand eingegangen. Das 

Ursprungsgebäude wurde im Jahre 1929 errichtet und diente ab 1931 als Kindergarten. 1962 wurde 

ein Querbau angebaut. 1975 Wurde das Gebäude um ein Geschoss aufgestockt und der Dachraum 

noch nicht ausgebaut. 2011 wurde die Hausmeisterwohnung zur Krippe umgebaut und 2013 das 

Dachgeschoss zu Horträumen ausgebaut. Somit sind im gesamten Bauwerk unterschiedlichste 

Bedingungen vorzufinden. Verschiedene Mauerstärken und Bodenaufbauten, Decken und auch die 

Leitungen im Bereich Sanitär, sowie die Elektroleitungen sind unterschiedlich alt. Auch Heizkörper, 

Fenster, u.a. sind von unterschiedlicher Bauart oder Alter. 

 

Die Sanierungsarbeiten sind daher unterschiedlich anzugehen. Die Elektroverteilung wird angegangen 

und die Beleuchtung auf LED umgestellt. Eine Brandmeldeanlage ist notwendig und eine EDV-

Verkabelung bislang nicht vorhanden. Alle Trinkwasserleitungen werden ausgetauscht, außer den 

bereits erneuerten. Auch die Entwässerung wird in diesem Rahmen überprüft und ggf. angepasst. 

Sanitäranlagen werden an die Anforderungen angepasst. Bei der Heizung wird im Krippenbereich 

teilweise auf Fußbodenheizung umgestellt, ansonsten die Heizkörper ausgetauscht. Die Gemeinde 

bemüht sich derzeit einen Anschluss des Kindergartens an die Fernwärme (auch Wohnhaus und 

Schule) zu ermöglichen, befindet sich hier aber noch in der technischen Klärung. Eine Lüftungsanlage 

wird nicht kommen. Für eine solche wäre nicht genug Platz. Als Vergleich der Größe wird die Anlage 

im Neubau herangezogen. Hier ist ein großer Teil des Kellergeschosses mit Lüftungstechnik belegt. In 

den Sanitärräumen werden reine Abluftgeräte montiert. Die Gebäudehülle wird komplett energetisch 

optimiert. Die Fenster werden alle erneuert, die Fassade und das Dach gedämmt. Optisch wird sich 

das Gebäude an der Gestaltung des Neubaus orientieren und eine Holzfassade erhalten. Um das 

Erdgeschoss barrierefrei gestalten zu können, wird eine Rampe angebaut und ein entsprechende WC 

neu gebaut. 

 

Die notwendigen Umbauarbeiten ergeben sich zum einen aus dem mit von der Regierung von 

Schwaben abgestimmten und förderfähigen Raumprogramm für eben 3 Krippen- und 3 Hortgruppen, 

den Brandschutzanforderungen und technischen Verbesserungen. Neu sind Räume für das Personal, 

ein Elternwartebereich und ein kleines Büro. Die Umbauten werden anhand von Plänen erläutert. In 

den bereits umgebauten und auch geförderten Bereichen werden nur Unterhaltsmaßnahmen 

durchgeführt. Teilweise werden Akustikdecken verbaut und alte Böden werden ersetzt. Durch die 

neuen Brandschutzanforderungen kann nun ein außenliegendes Treppenhaus entfallen. 

 

Die Kostenberechnung hat für die reinen Baukosten ca. 1,9 Mio. € ergeben. Für die technischen 

Anlagen 600.000 € und die Außenanlagen 190.000 €. Die restlichen Kosten sind für die Auslagerung 

in Container, die Planungskosten und die Möblierung. Gesamt werden 3,2 Mio. € veranschlagt. 

 

Der Förderantrag bei der Regierung von Schwaben ist bereits gestellt. Auch Fördermittel der KfW 

werden beantragt. Ebenso die zu erwartende Förderung des Ganztagesausbaus. 

 



Gemeinderat – GR/2023/002 – Sitzung vom 15.02.2023 Seite 4 

 

 

Derzeit werden bereits die Räumlichkeiten im Alten Kindergarten vorbereitet und der Auszug aus dem 

Gebäude vorbereitet. Alle Gruppen werden während der Bauphase ausgelagert, damit eine schnelle 

Umsetzung erfolgen kann und die Kinder nicht durch den Baulärm gestört werden. Die Auslagerung 

erfolgt in einen noch freien Gruppenraum im Neubau und den neuen Turnraum und in Container. Das 

Bauvorhaben soll spätestens Ende des Jahres abgeschlossen sein. 

 

 

 

TOP 03 Innenentwicklungkonzept mit Vitalitäts-Check für die Gemeinde Rehling 

Die Gemeinde Rehling möchte ein Innenentwicklungskonzept mit Vitalitäts-Check für 

Rehling zusammen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben aufstellen. 

 

Sachvortrag: 

 

Der Gemeinderat hat an einem Seminar an der Schule der Dorf- und Landesentwicklung in 

Thierhaupten zum Thema Gemeindeentwicklung teilgenommen. Hierbei wurden alle Themenfelder 

der Gemeindeentwicklung beleuchtet. Neben Impulsvorträgen stand die Herausarbeitung eines 

Handlungsplanes für die weitere Entwicklung der Gemeinde im Vordergrund. Aus einer breiten 

Betrachtung wurde der Weg zu einem Innenentwicklungskonzept erarbeitet, welches auch durch das 

Amt für Ländliche Entwicklung gefördert wird. In der Sitzung wird aus dem Seminar berichtet, die 

Ergebnisse präsentiert und über die Durchführung eines Innenentwicklungskonzeptes beraten. 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt, ein Innenentwicklungskonzept mit Vitalitäts-Check für Rehling 

aufzustellen und beauftragt den Bürgermeister, hierzu einen Antrag auf Unterstützung beim Amt für 

Ländliche Entwicklung Schwaben zu stellen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja-Stimmen: 13 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglieder: 13 

  

 

 

 

TOP 04 Antrag auf 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 26 "Voglerinweg"  

 

Sachvortrag: 

 

Es liegt ein Antrag der Fa. Hörmann-Reisen GmbH vom 06.02.2023 vor, den gültigen Bebauungsplan 

Nr. 26 „Vogleringweg“ im vereinfachten Verfahren (§ 13 BauGB) zu ändern. Der Antragsteller bittet um 

Änderung des besagten Bebauungsplanes bezüglich einer Verlegung des Standortes der 

festgesetzten Ausgleichsfläche. Alle weiteren Festsetzungen sollen unverändert beibehalten werden. 

Im bestehenden rechtsgültigen Bebauungsplan wird die Ausgleichsfläche zusammenhaltlos mitten in 

landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen platziert. Nachdem ca. 50m nördlich neuerdings eine 

Kirschbaumnutzung erfolgt, wäre es sinnvoll die Ausgleichsfläche an den südlichen Rand dieser 

Obstbaumfläche zu legen. Bei dem gewünschten zukünftigen Standort handelt es sich ebenfalls um 

eine intensiv genutzte Ackernutzung und die vorgeschlagene Fläche befindet sich auch im Nahbereich 

des Eingriffes und im selben Naturraum. Durch die Zusammenlegung ähnlicher Nutzungen könnten 

die verbleibenden Ackerflächen wirtschaftlicher genutzt werden. Die Anlage soll weiterhin als 
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extensive Streuobstwiese erfolgen. Der Wunsch zur Verlegung der Ausgleichsfläche widerspricht nicht 

den aktuell rechtswirksamen Bestimmungen des Bebauungsplanes. Die Grundzüge der bisherigen 

Planung werden nicht betroffen. 

Die aktuelle Lage sowie die gewünschte Änderung können aus den Schaubildern des Antrages 

entnommen werden, der als Anlage der Sitzungseinladung beigefügt ist.  

 

Nach Prüfung der Sachlage ist ein vereinfachtes Verfahren gem. § 13 Abs. 1 BauGB grundsätzlich 

anwendbar, da durch die o. g. Änderung des B-Planes die Grundzüge der Planung nicht berührt sind. 

Im vereinfachten Verfahren kann von der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 

3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden (§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BauGB).   

Die Öffentlichkeit sowie die Behörden und Träger öffentlicher Belange können durch angemessene 

Frist oder nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 2 BauGB in einem regulären Bauleitplanverfahren mit 

entsprechender Auslegung beteiligt werden (§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 u. 3 BauGB). In jedem Fall ist im 

vereinfachten Verfahren darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird (§ 13 

Abs. 3 Satz 2 BauGB). Die Gemeinde hat nun die Optionsmöglichkeit in welcher Form die Beteilung 

im Verfahren stattfinden wird. In der Kommentierung zum BauGB ist zur angemessenen Frist schon 

darauf verwiesen, dass diese unter Umständen an die geltende Auslegungsfrist von 30 Tagen 

angelehnt werden soll. Eine Frist von 2 Wochen könnte die Begründung der Angemessenheit wohl 

schwerfallen lassen. Deshalb wird von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen, die Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung analog eines regulären Bebauungsplanverfahrens (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 

BauGB) durchzuführen.  

 

Im Gremium wird kontrovers diskutiert aus Sicht des Gremiums wird davon ausgegangen, dass der 

Planungsvorschlag nicht nur bei den angrenzenden Anliegern zu negativen Stellungnahmen führen 

könnte. Die Gremiumsmitglieder sehen die Grundzüge der Planung berührt, insoweit die Fläche einer 

Ortsrandeingrünung gleichkommt und eher an die Bebauung im Süden anzufügen wäre. 

 

Mit dieser Maßgabe wäre eine Änderung des Bebauungsplanes durchaus zu befürworten. 

 

Gemeinderätin Jakob hat wegen persönlicher Beteiligung nicht an der Abstimmung teilgenommen. 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Rehling beschließt die 1. Änderung des gültigen Bebauungsplanes 

Nr. 26 „Voglerinweg“. 

Für das nun durchzuführende Bauleitplanverfahren soll das vereinfachte Verfahren nach § 13 Abs. 1 

BauGB Anwendung finden.  

Im vereinfachten Verfahren sollen auf die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB verzichtete werden.  

Es wird entschieden, dass die betroffene Öffentlichkeit durch die Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

sowie die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB im 

Verfahren beteiligt werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird.  

 

Zur Übernahme der finanziellen Auswirkungen durch den Antragsteller ist ein städtebaulicher Vertrag 

gem. § 11 BauGB abzuschließen.     

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja-Stimmen: 0 

Nein-Stimmen: 11 

Persönlich beteiligt: 1 

Anwesende Mitglieder: 12 
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TOP 05 Nutzungsänderung eines Rindermaststalles und eines Kälberstalles in zwei 

landwirtschaftliche Werkstätten mit Dacherhöhung und Bodenabsenkung, 

Hauptstraße 13, Rehling, Fl. Nr. 10 

 

Sachvortrag: 

 

Die Bauherren beantragen eine Nutzungsänderung eines Rindermaststalles und eines Kälberstalles in 

zwei landwirtschaftliche Werkstätten mit Dacherhöhung und Bodenabsenkung.  

Die kleinere Werkstatt mit einer Nutzfläche von 68,14 m² (bisher Rindermaststall) befindet sich an der 

nördlichen Grundstücksgrenze. An der Südansicht des Gebäudes wird ein größeres Tor eingefügt und 

ein Fenster entfernt.  

Bei der größeren Werkstatt mit einer Nutzfläche von 342,56 m² (bisher Kälberstall) wird eine 

Zwischenwand zwischen dem Gebäude und des Nebengebäudes entfernt. Bei der Westansicht des 

Gebäudes wird eine Tür zum Tor, bei der Nordansicht wird ein Fenster zur Tür und bei der Ostansicht 

wird eine Tür entfernt. Zur Halleneinfahrt ist eine Abfahrtsrampe vorgesehen. Die Bodenabsenkung 

beträgt 1,25 m. Bei dem Dach des Nebengebäudes ist eine Erhöhung vorgesehen (Gesamthöhe 

bisher 4,85 m – neu 5,23 m).  

Für das Gebiet gibt es keinen gültigen Bebauungsplan. Die Zulässigkeit richtet sich daher nach den 

Vorschriften über den Innenbereich. Im Flächennutzungsplan liegt das Grundstück im Dorfgebiet.  

Die neuen Abstandsflächen des Nebengebäudes wurden weder berechnet noch nachgewiesen. Es ist 

davon auszugehen, dass die Abstandsflächen aufgrund der geringen Höhe des Gebäudes mit 5,23 m 

und des bestehenden Abstandes zur Straße eingehalten sind, da keinerlei Anträge zu notwendigen 

Abstandsflächen beigefügt sind. Theoretisch gesehen könnten die Abstandsflächen sogar nach Art. 6 

Abs. 2 Satz 2 BayBO auf öffentlichen Verkehrsflächen bis zu deren Mitte liegen. 

Es liegt weder ein Stellplatznachweis noch eine Stellplatzberechnung vor. Laut der gemeindlichen 

Stellplatzsatzung müssen Handwerks- und Gewerbebetriebe sowie Industriebetriebe je angefangene 

70 m² Nutzfläche oder je 3 Beschäftigte 1 Stellplatz jedoch mindestens 3 Stellplätze vorweisen. Die 

Stellplätze müssen noch nachgewiesen werden.  

Die Nachbarunterschriften liegen vollständig vor. Der Lageplan liegt der Sitzungseinladung bei. 

 

 

Beschluss: 

 

Das gemeindliche Einvernehmen zum o.g. Bauvorhaben wird erteilt. Die Stellplätze sowie die 

Abstandsflächen müssen jedoch noch vor Genehmigung durch das Landratsamt nachgewiesen 

werden.  

 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglieder: 12 
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TOP 06 Kostenübernahme der Kinderhausgebühren für ukrainische Flüchtlingskinder 

 

Sachvortrag: 

 

In der Sitzung vom 20.10.2022 wurde eine Kostenübernahme der anfallenden Kinderhausgebühren 

für die ukrainischen Flüchtlingskinder für das Jahr 2022 beschlossen. Die Kinder werden vorerst noch 

bis zum Ende des Kindergartenjahres betreut. Die monatlichen Kinderhausgebühren belaufen sich auf 

ca. 500,00 €. 

Trotz Ausnutzung von Fördermöglichkeiten bzw. Kostenerstattungen durch den Landkreis können 

weiterhin nicht alle Gebühren übernommen werden.  

 

 

Beschluss: 

 

Die Gebühren für die ukrainischen Flüchtlingskinder werden bis zum Ende dieses Kindergartenjahres 

übernommen. 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

 

Ja-Stimmen: 12 

Nein-Stimmen: 0 

Persönlich beteiligt: 0 

Anwesende Mitglieder: 12 

  

 

 

TOP 07 Wünsche, Anregungen, Verschiedenes 

 

 

TOP 07 A Wahlhelfer 

 

Sachvortrag: 

 

Der Vorsitzende erinnert die Gemeinderäte, sich den 8. Oktober 2023 für den Wahldienst freizuhalten. 

 

 

 

TOP 07 B Schöffen 

 

Sachvortrag: 

 

Eine Schöffenwahl steht wieder an. Es können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger in der 

Gemeindeverwaltung melden. 
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TOP 07 C Abfischen im Badesee 

 

Sachvortrag: 

 

Der Vorsitzende möchte auf umgehende Gerüchte reagieren, dass es keine 1000 Bewerber gab. Es 

hatten sich 59 Interessierte aus der Region gemeldet. Davon wurden 15 ausgelost. 

 

 

 

TOP 07 D Flächen für Windräder 

 

Sachvortrag: 

 

Der Erste Bürgermeister berichtet, dass auch die Gemeinde Rehling sich mit der Standortsuche für 

Windräder beschäftigt hat. Mit der Maßgabe, dass innerhalb 1000 m keine Wohnbebauung sein soll, 

ist kein Standort machbar. Besonders an Stellen die im Energieatlas Bayern als interessant zu 

bezeichnen sind, ist die Bebauung noch näher dran. Weiter erschweren Naturschutzgebiete die 

Thematik. Unnötige Ausgaben das durch ein Planungsbüro bestätigen zu lassen, möchte man nicht 

tätigen. 

 

 

TOP 07 E Noteinspeisung Rathaus 

 

Sachvortrag: 

 

Der Vorsitzende berichtet, dass der Noteinspeisepunkt für das Rathaus nun vorbereitet ist. Die 

Technik dazu wird erst noch geliefert. 

 

 

TOP 07 F Unterkünfte für Asylbewerber 

 

Sachvortrag: 

 

Es wird ein Schreiben des Landrats verlesen, in welchen wieder gebeten wird, mögliche Unterkünfte 

für Asylbewerber an die Gemeinde oder das Landratsamt zu melden.  

 

 

 

 

Ende der Sitzung: 21:02 Uhr 

 

 

Für die Richtigkeit: 

 

 

 

Christoph Aidelsburger Benjamin Schröter 

Erster Bürgermeister Schriftführung 

 


